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Steuerfragen für EEG´s 
 

Zusammenfassung: DI(FH) Martin Danner, ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. 
Fragen Sie Ihren Steuerberater! 

 

- Aus Sicht des Einspeisers 
Private: USt.-Entfall für Private als Förderung bis 2025 – wird nicht weiter behandelt 

Für Unternehmer: Eigenverbrauch ist USt. Pflichtig! 

 

Gemeinden (KöR)  

Im Rahmen eines Betriebes „Gewerblicher Art“ /Land- ,Forstwirtschaftlicher Betrieb, USt., KÖSt. 

„Ein Betrieb gewerblicher Art (kurz BgA) einer Gemeinde wird grundsätzlich dann begründet, wenn 

die entgeltliche Überlassung und die Einspeisung der nachhaltigen privatwirtschaftlichen Tätigkeit 
von wirtschaftlichem Gewicht ist (Jahresumsatz / Einnahmen größer als 2.900,- Euro netto).“ 

Mehrere Anlagen umulieren sich (Alle PV = 1 Betrieb gA) 

Generell: Steuerpflicht USt. für Einspeisung (geht an EEG über, Reverse Charge)  

 

Einkommenssteuer: Erträge aus Stromverkauf sind zu versteuern 

Generell ab Überschreiten des Veranlagungsfreibetrages von 730€  

Einkommenssteuerbefreiung für private Anlagen: 

 Wenn Anschlussleistung < 25kW und Lieferung < 12.500 kWh (Stückelung für GEA??) 

Ansonsten Einkommenssteuer-Erklärung abgeben 

 

Elektrizitätsabgabe:  

Befreiung für PV-Strom für Selbstverbraucher, GEA, EEG 

Achtung: Anzeigepflicht für Erzeugung > 5000 kWh an das Finanzamt trotz Steuerbefreiung bei 
Volleinspeisern!!  → Formlos ans „Finanzamt Österreich“ 

 

Landwirte: 

Bei Anlagen im Privatvermögen zu behandeln wie natürliche Personen 

Bei Anlagen im Betriebsvermögen: Pauschalierung 13%, 
 50% Eigennutzung, Nachweis erforderlich (Reststromabnehmer) 
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- Aus Sicht der EEG 
USt.-Pflicht – Kleinunternehmerregelung (für EEG anwendbar): 
bis 35.000€ + 20% Jahresumsatz keine USt.-Pflicht 

Muss aber trotzdem USt. gewerblicher Einspeiser abführen (Reverse Charge) 

USt.-Pflicht für Reverse Charge – Anmeldung / Meldung 

KÖSt. – Meldewesen und Berechnung  

„Überschüsse oder Gewinne aus allen steuerpflichtigen Tätigkeiten …  sind insoweit von 
der Körperschaftsteuer befreit, als sie in Summe 10.000 € …  nicht übersteigen.“ Gilt nur 
für gemeinnützigen Vereinsbetrieb 

Sind Gemeinnnützigkeitskriterien erreichbar?? Eher nicht, siehe „Steuern und Abgaben“ 

Somit: KÖSt. berücksichtigen (2023 24%, 2024 23%) 

 

- Aus Sicht des Konsumenten (Private) 
KÖSt. und USt. machen Strom teurer, da diese Geldmittel abgeführt werden müssen→ 
Aufmerksamkeit bei Kalkulation und Umsatz bei EEG! 

Die Energieabgabe derzeit auf 0,1 statt 1,5 Cent (bis voraussichtlich Ende 2024) 

Der Erneuerbaren Förderbeitrag ist derzeit ausgesetzt. 

Energiepreisdeckel gültig bis voraussichtlich Ende 2024  

 

-Meldepflichten von EEG-Vereinen 
Meldung innerhalb eines Monats ab Beginn der der betrieblichen Tätigkeit! 

Die Formulare sind unter www.bmf.gv.at/formulare  abrufbar: 

• „Verf 15a“ – Steuerliche Erfassung eines Vereins 

• „Verf 15“ – Steuerliche Erfassung einer Genossenschaft 

• „Verf 26“ – Unterschriftprobenblatt 

 
 

  

http://www.bmf.gv.at/formulare
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Ausfüllhilfe für Kleinunternehmerregelung 

 

 

Quellen:  
Factsheet Umsatzsteuer 
 https://energiegemeinschaften.gv.at/wp-content/uploads/sites/19/2024/02/EEG-Factsheet-
Enegriegemeinschaften-und-Umsatzsteuer.pdf 

 

Broschüre Steuern und Abgaben Stand August 2024 
https://energiegemeinschaften.gv.at/wp-content/uploads/sites/19/2023/05/EEG-Ratgeber-
Steuern-Abgaben-21.02.2024-1.pdf  

 

Broschüre Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften für Gemeinden 
https://energiegemeinschaften.gv.at/wp-
content/uploads/sites/19/2022/08/EEG_Ratgeber_Gemeinden_Update_08_22.pdf 

 

PV-Austria “Steuerleitfaden“  

Auflage 7 Jänner 2024  
https://pvaustria.at/neuauflage-des-steuerleitfadens/ 

 

BMF: Vereine und Steuern - Ein Service für Vereine und ihre Mitglieder. 

Auflage 2016 
https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:7ae63987-d2fd-4c05-a5b3-b55777821f17/BMF-BR-
ST_Vereine_und_Steuern_201608_12.pdf  
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